
Die Außenstelle Wien ist in zwei
Referate gegliedert, wobei die
beiden Referatsleiter neben den

zwei juristischen Referenten für die
neuen Referenten als Mentoren und
erste Ansprechpersonen zur Verfügung
stehen. Dadurch ist eine effiziente und
zielorientierte Arbeitsteilung gewähr-
leistet. Die Akteneingänge und -aus-
gänge werden zentral über die Kanzlei
abgewickelt, wo sämtliche Schrift-
stücke registriert und zugeordnet wer-
den. Daraus ergibt sich automatisch ein
„Vier-Augen-Prinzip“, das hilft, Fehler
bei der Versendung und Zuordnung
von Schriftstücken zu vermeiden. Die
Entscheider können sich vorrangig den
jeweiligen Antragstellern und der da-

mit verbundenen Verfahrensführung
zuwenden. 

Länderspezialisierung. Zur Effizi-
enzsteigerung wurde in der Außenstel-
le Wien eine Länderspezialisierung
eingeführt, das heißt, dass jedem Refe-
renten bestimmte Herkunftsstaaten zu-
geteilt werden, für die dieser verant-
wortlich ist (länderkundliche Erhebun-
gen, Wissen über das Land und seine
Kultur, Kontakt mit der Staatendoku-
mentationsstelle usw.). Somit gibt es in
Wien für die wichtigsten Länder An-
sprechpersonen, die sich vertiefendes
Wissen angeeignet haben und entspre-
chend agieren können. Ein in der
Außenstelle Wien einlangender Akt

wird dem jeweiligen Referenten zuge-
ordnet und unterliegt ab diesem Zeit-
punkt dessen Verantwortung – begin-
nend mit der Ladungsadministration
und bis zur Bescheiderlassung.

Nach der Einführung der Erstauf-
nahmestellen im Jahre 2004 ist die Ent-
gegennahme von Neuanträgen durch
den in der Außenstelle geführten Par-
teienverkehr weggefallen, jedoch ha-
ben sich die Verfahren auf andere Wei-
se weiterentwickelt. Dies ist insbeson-
dere durch die Judikatur des Asylge-
richtshofs bedingt, die das Bundesasyl-
amt verstärkt als Tatsacheninstanz wer-
tet. In diesem Zusammenhang ergibt
sich bei den Verfahrensführungen die
Notwendigkeit, Erhebungen und Nach-
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Die Außenstelle Wien 
In der Bundeshauptstadt Wien befindet sich nicht nur der Sitz des Bundesasylamtes, sondern auch 

eine der insgesamt sieben Außenstellen der erstinstanzlichen Asylbehörde.

BAA-Außenstelle Wien: Jedem Referenten sind bestimmte 
Herkunftsstaaten zugeteilt.

Das Bundesasylamt (BAA) ist die spezialisierte Behörde für
Asylverfahren in Österreich.

Das Bundesasylamt (BAA) ist die
spezialisierte Behörde für Asylverfah-
ren in Österreich und ist mit  sieben
Außen- und drei Erstaufnahmestellen
bundesweit tätig. Das Bundesasylamt
entscheidet über Anträge auf interna-
tionalen Schutz in erster Instanz. 

Das Asylverfahren gliedert sich da-
bei in verschiedene Ebenen. Wurde ein
Antrag auf Asyl gestellt, erfolgt in ei-
ner der Erstaufnahmestellen (Traiskir-
chen/EAST Ost, Thalham/EAST
WEST und Flughafen Schwechat) das
Zulassungsverfahren samt Betreuung

in einer Betreuungseinrichtung des
Bundes. Im Zulassungsverfahren wird
geprüft, ob ein Antrag zur weiteren in-
haltlichen Abklärung zugelassen wird.
Dabei wird abgeklärt, ob für den An-
tragsteller ein anderer Mitgliedstaat
der EU zuständig ist. 

Das kann über Eurodac (Fingerab-
druckdaten aller Asylwerber in der EU
werden zentral in Luxemburg gespei-
chert) abgeglichen werden. Innerhalb
kurzer Zeit wird bei einer Mehrfachan-
tragstellung (Folgeanträge) geprüft, ob
sich neue oder andere asylrelevante

Fluchtgründe ergeben haben könnten.
Ist dies nicht der Fall, ist der Antrag
zurückzuweisen, weil über den vorge-
tragenen Inhalt bereits entschieden
wurde. 

Wurde ein Verfahren zugelassen,
dann wird der Antragsteller von der
Erstaufnahmestelle an eine Grundver-
sorgungseinrichtung in den Bundeslän-
dern überstellt. Damit geht die Zustän-
digkeit zur inhaltlichen Führung des
Asylverfahrens auf jene Außenstelle
über, in deren Wirkungsbereich sich
die Grundversorgungsstelle befindet. 
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forschungen durchzuführen und ver-
mehrt Sachverständigengutachten ein-
zuholen. 

Teamgeist ist wichtig, um die
schwierigen Aufgabenfelder bewälti-
gen zu können. Auch wenn die Refe-
renten Einzelentscheidungen treffen,
steht die Zusammenarbeit der Mitar-
beiter im Zentrum. Dem Prinzip gegen-
seitiger Hilfe und Unterstützung folgt
auch das Pilotprojekt „Jobrotation im
Bundesasylamt“. So versehen z. B. Re-
ferenten der Staatendokumentations-
stelle, jener Abteilung des Bundesasyl-
amts, die die  Informationen über Län-
der und Kulturen als Hintergrundwis-
sen liefert, einige Zeit in einer Außen-
stelle Dienst, um die Bedürfnisse der
Entscheider im Hinblick auf die zu er-
lassenden Bescheide kennen zu lernen.
Umgekehrt versehen Referenen aus
Außenstellen einige Zeit in der Staa-
tendokumentation ihren Dienst, um
hier zu sehen, wie und unter welchen
Schwierigkeiten Länderberichte erstellt
werden. Die bisherigen Erfahrungen
mit der Jobrotation gelten als sehr er-
folgreich, da der persönliche Austausch
zwischen den einzelnen Organisations-
einheiten gefördert wird und sich die
betroffenen Referenten ein besseres
Bild von der Tätigkeit anderer Mitar-
beiter machen können. 

Vier-Augen-Prinzip. Durch „Intervi-
sion“ werden schwierige Fälle entwe-
der in der periodischen Referentenbe-
sprechung oder mit den Vorgesetzten
diskutiert. Schwierige Entscheidungen
werden häufig durch das Vier-Augen-
Prinzip gelöst, das heißt, der jeweilige
Referent berichtet dem Leiter kurz den
Fall, bringt die Abwägungen und die
Entscheidung vor und erhält vom Lei-
ter eine Rückmeldung. Der Leiter kann
sich den Ausführungen voll und ganz
anschließen oder es gibt einen weiteren
Input hinsichtlich der Sichtweise des
Leiters, wobei der Ansicht des verfah-
rensführenden Referenten, der auch in
der Regel das Gespräch mit dem Asyl-
werber persönlich geführt hat, beson-
dere Bedeutung zukommt. Das vorge-
gebene Vier-Augen-Prinzip bei be-
stimmten Entscheidungen hat sich als
effizient erwiesen. Vorgegebene Struk-
turen und die neuen Maßnahmen der
Qualitätsoffensive im Bundesasylamt
können so in die alltägliche Arbeit gut
eingebaut und umgesetzt werden. 

Gernot Pretterebner
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